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Aushaltungskriterien für Fichte-Langholz und -Abschnitte (Frischholz) 

- bevorzugt FSC- oder PEFC zertifiziertes Rundholz

- Fichte von normaler handelsüblicher Qualität

- weiß, gerade, gesundgeschnitten und splitterfrei

- keine Lieferung aus splitterverdächtigen oder splitterhaltigen Beständen

- keine rindenbrütenden Insekten (Buchdrucker, Kupferstecher etc,)

- keine holzbohrenden Insekten (Fichtenbock, Holzwespe, Lineatus etc.)

- Stärkeklasse 1a (nur vereinzelt mitgehend)

- bis max. Stammfuß 65 cm größte Diagonale

- Mindestzopf Langholz: 12 cm o. R.

- Mindestzopf Abschnitte: 14 cm o.R.

- Längenaushaltung bei Langholz: Das Holz sollte so lang wie möglich sein (keine

Mittenschnitte) mind. 10mtr. + 1% Zugabe aber Transportschnitt bei 19,50 m + 1 %

Zugabe;

- Reststücke werden mit übernommen, Mindestlänge 4,00 m + 10 cm Zugabe

- Längenaushaltung bei Abschnitten: nach vorheriger Absprache (4,00 / 4,50 / 5,00 m

+ 10 cm Übermaß)

- Wurzelanläufe sind bei/-abzuschneiden

- Nicht nur Folgelängen, z.B. nach Exportholz- sondern Aufarbeitung aus ganzen

Stämmen

- keine Rißbildung

Aushaltungskriterien für Fichte-Langholz und -Abschnitte (Käferholz)
- wie oben, jedoch rindenbrütende Insekten (Buchdrucker, Kupferstecher, etc.)

zulässig

- keine holzbohrenden Insekten wie Fichtenbock, Holzwespe
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